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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

Rechtssatz

Ob ein Steuerp8ichtiger beabsichtigte, das ihm in Rechnung gestellte Leistungsentgelt zu entrichten, ist eine von der

Behörde auf der Tatsachenebene zu lösende Sachfrage.
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